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 Veröffentlicht am 23.01.2017

Norm

WEG 2002 §16 Abs2

1. WEG 2002 § 16 heute

2. WEG 2002 § 16 gültig ab 01.09.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2024

3. WEG 2002 § 16 gültig von 01.01.2022 bis 31.08.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

4. WEG 2002 § 16 gültig von 01.07.2002 bis 31.12.2021

Rechtssatz

Bei der Beurteilung von § 16 Abs 2 WEG zu unterstellenden Änderungen sind die Interessen der übrigen Mit? und

Wohnungseigentümer nur insoweit relevant, als sie aus deren Eigenschaft als Mit? und Wohnungseigentümer

abgeleitet werden; allfällige Beeinträchtigungen der Interessen von Liegenschaftsnachbarn haben daher im Rahmen

dieser Beurteilung auch dann außer Betracht zu bleiben, wenn der Nachbar überdies selbst Mit? und

Wohnungseigentümer ist.Bei der Beurteilung von Paragraph 16, Absatz 2, WEG zu unterstellenden Änderungen sind

die Interessen der übrigen Mit? und Wohnungseigentümer nur insoweit relevant, als sie aus deren Eigenschaft als Mit?

und Wohnungseigentümer abgeleitet werden; allfällige Beeinträchtigungen der Interessen von Liegenschaftsnachbarn

haben daher im Rahmen dieser Beurteilung auch dann außer Betracht zu bleiben, wenn der Nachbar überdies selbst

Mit? und Wohnungseigentümer ist.
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